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93emerfungen über fcen netten ®efe£ee>entrourf über
tue 9KiHtdröerfafJung Der Stepubln* Söern,

(6a)lu«.)

3tbo« bie i» S3ef(eibung~" betrifft, fint »ir überjeugt,
bai bet ©runtfag ter Selbftbefleitung »iete ©egner
fintet, befonter« aber folefte, bei tenen ter ^Jatrioti«*
rnu« nt'cftt »om URunte bii in ten Seid ftüitinter reichen

mag. — @8 faffen ficft j»or aflerting« »iete ©rünte
gegen tie Selbftbefleitung etnwenten, aber tt'e ©rünte
für Slnnobme tiefe« ©runtfäge« fint übermiegenter unt
wichtiger, unt ftnten ficft in tem S3erid)t ju tem ßnt»
»urf oortrefflid) erläutert. — 93ei ter früheren 50?ifttär»

QSerfoffung, »o tie Dtenftpfticbt nur auf ten Scftuttern
eine« geringen Sbeit« ter waffenfähigen 5D?annfcftaft fag,
wäre bie Sinfüftrung ber Selbftbefleibung tie ftöcftfte

Unbifligfet't unb Ungerecfttigfet't gewefen; jegt aber, bei

ter allgemeinen St'enftpfltcftt, tie atfo afle SBürger gteieft

trifft, wirt jeter ooterläntifcft geftnnte 53erner tiefe«
ffeine Dpfer, wofür er in antern Singen »ielfacft er«

fet'cfttert ift, mit greuben bringen. — Die Slntwort te«
Srompeter« in SBaflenftein« Sager: »be« Kaifer« SRod

ift ber befte Sitel«, bie ein Stuffag in 3fo. 13 ter
het». SOWlitärjeitfcftrift al« 53eroei«grunb gegen tie Unbil»
It'gfeit unt Ungered)tigfeit ter Selbftbefleitung citirt,
überjeugt un« noeft (ange nieftt.*) SBaflenftein« $)ttt

*) Slnmerfung ter cTtetaftion. Sfßir glauben ftier
tarauf aufmerffam maeften ju muffen, baft tie ßitation
te* SBorte« te» Srompeter« in jenem Stuffaft nur efne
beifter gefttnücffictnerfung, nicht ter eigentlicfte Sewei«»
grunb mar, auf ben ter SSerfaffer jenes Slrtifel« feint
Seftatiprungeii ftüßte, fontern top er t'n antem »or»
auägtftenbeii SPetraditiingen feine ©runte roufltd) tnt«
wtcfeite: bie ©rünbe ter SRecftt»alrid)beit, ju tenen
mit un« über tiefen galt auch, wie überftaupt befen»

nen, unb benen wir immerhin, aueft wenn burebau«
atte Sürger jura »2ßaffenöienft »ttpfliebtet fint, tt'e

war ein au« allen Säntern ßuropa« jufammengeraffte«
©efintel, ta« nicht für %ttibtit unt iöater»
,tanh focht, fontem um feftnöten Softn einem eftrgetjigen,
berrfebfüebtigen Setbfterrn, ber ficft gegen feinen Herrn
unb Kaifer empörte, fein Seben »erfaufte, unt ta« tt'e

nicht getäufeftte Hoffnung unermefdiefter 33eute unter
feine ffegreieften gaftnen lodte. — SBir aber haben föft»
liebere ©üter jir »ertfteibigen, unt foflen tober feine
Opfer fcheuen, tte ju iftrer SBaftrung unt ßrftoltung
beitragen fönnen.*) Sollte ter ©runtfag ter Selbft*

einrtefttimg nieftt entfureeftent finben, baff alle bod) fo
itngleicft SSermßgltcften einen gleichen Steuerbeitrag (ftt'er
in ter gorm bec felbftanjiifeftaffenben glet'cften Klettung)
gehen. — 93i« bet Staat ficft ju einem oflgemeinen
©teuerfijftem geregelt nnt geortnet bat, muf freilieft
ftier auf anbete SBeife geholfen »erben; aber feine @e=

fe&beftimtnung foflte man maeften, bie al« IHegtl gtgtn
ba« red)t«gletcfte (prineip anftöfit.

*) Sinn» er f. b. 3tet. £>a* citirte 2Bott ift nfcftt au«
ter ©efeftteftte, fonbern au« Scftifler« ©etieftt,
ber e« bem lopaten Srompeter in ten SSJtunb legt; e«

ift ein ©ebanfe, bet nad) mtferer SÄefnttng in jenem
Stuffafe aueft nur »ergleicftent attfgefaft »erten ift;
t« heißt autbtüdlid), bai wan fut ben »ergtieftenen
Soft unter bei Kaifer« CRod ben Otod te« Staat« »er»

fteften mufft. — 3ft »brigen« ta« Urtfteil über SBafttn*
ftet'n unb ftin Heer nieftt jn ftreng, bet SBergletcb
jroifefteB ©cm, wai f-ne trieb, unt nnfern 9Jtott'»en

falt etwa« ju fdireff? <S.i ift in brn legten %abttn
outftentifeft ermiefen »orten, bai ter SSotwurf bet
93errotft« gegen SSJaltenftein, ben namenttid) Scftt'flet
fo beftimmt gefteflt ftot, unhegrünbet gewefen ift, unb
tet Kaifer granj ftat, wie man in teutfeben SJfättetn
mehrfach ta«, bin heutigen SSermanbten SBaflenftein«
bie tomal« conft«cirten @üt«r Wieber jurücfgegeben.
3)a« £eer SSallenftein«, mögen aud) ftnnlidie 5)?ottre
im einjelnen noeft fo febr unt »iel gewirft ftaben,
foeftt im ©anjen für tie türftaftung te« fatftotifcfteii
teutfeben fioiferrtfeh*, atfo einer in ben bamallgrit
SSnbättniffen ber te« 9Sattrlant« äqöalerten 3c«e.

»r»»j/ d,i «»»ton« B,rn, AI, ttdli. Melvetische ^
D,r Prei» stir sich«, I« a°< ^z^^

tal ig Z4 Die S'il, SinrîU»
tung«g,blil,r I B>>, Brles, »nd lZelder

eitscßnft

November. ^ 21.
Bemerkungen über den neuen Gesetzesentwurf über

die Militäxverfassung der Republik Bern.
(Schluß.)

38as die „Bekleidung" betrifft, sind wir überzeugt,
daß der Grundsatz der Selbstbekleidung viele Gegner
sinket, besonders aber solche, bei denen der Patriotismus

nicht vom Munde bis in den Sack hinunter reichen

mag. — Es lassen sich zwar allerdings viele Gründe

gegen die Selbstbekleidung einwenden, aber die Gründe
für Annahme dieses Grundsatzes sind überwiegender und
wichtiger, und finden fich in dem Bericht zu dem
Entwurf vortrefflich erläutert. — Bei der früheren Militär-
Verfassung, wo die Dienstpflicht nur auf den Schultern
eines geringen Theils der waffenfähigen Mannschaft lag,
wäre die Einführung der Selbstbekleidung die höchste

Unbilligkeit und Ungerechtigkeit gewesen; jetzt aber, bei

der allgemeinen Dienstpflicht, die also alle Bürger gleich

trifft, wird jeder vaterländisch gesinnte Berner dieses
kleine Opfer, wofür er in andern Dingen vielfach
erleichtert ist, mit Freuden bringen. — Die Antwort des

Trompeters in Wallensteins Lager: »des Kaisers Rock

ist der beste Titel", die ein Aufsatz in No. 13 der
helv. Militärzeitschrift als Beweisgrund gegen die Unbilligkeit

und Ungerechtigkeit der Seibstbekleidung citirt,
überzeugt uns noch lange nicht.*) Wallensteins Heer

«) Anmerkung der Redaktion. Wir glauben hier
darauf aufmerksam machen zu müssen, daß die Citation
des Wortes de» Trompeters in jenem Aufsatz nur eine
beiher gehende Bemerkung, nickt der eigentliche Beweisgrund

mar, auf den der Verfasser jenes Artikel« seine

Behauptungen stützte, sondern daß er in andern
vorausgehenden Betrachtungen seine Gründe wirklich ent«
wickelte: die Gründe der Rechtsgleichheit, zu denen
wir uns über diesen Fall auch, wie überhaupt bekennen,

und denen wir immerhin, auch wenn durchaus
alle Bürger zum Waffendienst »erxftichtet find, die

war ein aus allen Ländern Europas zusammengerafftes
Gesindel, das nicht für Freiheit und Vaterland

focht, sondern um schnöden Lohn einem ehrgeizigen,
herrschsüchtigen Feldherrn, der sich gegen seinen Herrn
und Kaiser empörte, sein Leben verkaufte, und das die

nicht getäuschte Hoffnung unermeßlicher Beute unter
seine siegreichen Fahnen lockte. — Wir aber haben
köstlichere Güter zu vertheidigen, und sollen daher keine

Opfer scheuen, die zu ihrer Wahrung und Erhaltung
beitragen können.*) Sollte der Grundsatz der Selbst-

Einrichtung nicht entsprechend finden, daß alle doch so

ungleich Vermöglichen einen gleichen Steuerbeiträg (hier
in der Form der selbftanzuschaffenden gleichen Kleidung)
geben. — Bis der Staat sich zu einem allgemeinen
Steuersystem geregelt und geordnet hat, muß freilich
hier auf andere Weife geholfen werden; aber keine

Gesetzbestimmung sollte man mache», die als Regel gegen
da« recht«gl«che Princip «»stößt.

') A »merk. ». Red. DaS citirte Wort ist nicht aus
der Geschichte, sondern auS Schiller« Gedicht,
der es dem loyalen Trompeter in den Mund legt; es

ist ein Gedanke, der nach unserer Meinung in jenem
Aufsatze auch nur vergleichend aufgefaßt werden ist;
es heißt ausdrücklich, daß man fur den verglichenen
Fall uster de« Kaiser« Rock den Rock des Staat«
«erstehen müsse. — Ist übrige»« da« Urthell über Wollenstem

und sein Heer nicht zu streng, der Vergleich
zwischen Dem, was j ne trieb, und unsern Motive»
fält etwa« zu schroff? Es ist in Sc» letzten Jahren
authentisch ermiesen worden, daß der Vorwurf de«

Verraths gegen Wallenstein, den namentlich Schiller
fo bestimmt gestellt hat, unbegründet gewesen ist, und
der Kaiser Franz hat, wie man in deutschen Blätter»
mehrfach las, diu henligen Verwandten Wallensteins
die damals confiscirten Gütrr wieder zurückgegeben.
DoS Heer Wallensteins, mögen auch sinnliche Motire
im Einzelnen noch so sebr und viel gewirkt haben,
focht im Ganzen für dle Erhaltung des katholische»
deutschen Kaiserreich«, also einer in den damaligen
Verhältnissen der deö Vaterlands âquivalerten Idee.
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teflettttng nieftt gefcifligt, nnb bofter nieftt angenommen
werben, fo muff aueft ber gteieftwiefttige ©runbfafc ber

affgemeinen dienftpflicftt, ber mit tem ter Selbftbeflei«

tung anf« engfte »erbunten ift, wegfallen, »eil ter
Staat fo grofje Dpfer nicht bringen fonn, oftne neue

Stuftogen ten 33ürgern aufjulaften.
Dem §. 75 fügen mir bei: «Die SSeifteuer be«

Staat« ju S5ef(eitung ter Unoermögenten*) mirt au«

ber ßoffe ter Difpenfation«»©ebüftren beftritten, tie ju
biefem Rwed beftimmt ift.»»

Q3on oerfchiebenen Seiten ift man beforgt, ber §.
75 führe ten Staat ju »eit, inbem oon ben ©emeiit»

ten hiebet OJcifjbräucfte ju befüreftten wären. SBir glau»
ben aber tiefe Seforgnt'fj fei ungegrünbet, »eil bie ©e»

meinten (noeft §. 75) einen Sbeit biefer SSeiftcuer ju
tragen ftaben, unb baber tt'e 33ermögen«umftänte ter
Dienftpflicfttigen gewiffenftaft unt treu prüfen unt ange»
ben »erten, um nieftt felbft Opfer bringen ju muffen.

3n §. 77 ift »on einem eigenb« noeft ju erfaffenben
KfeibersSKeglement bie Siebe, ©«wäre weftl feftr jwed»
mäfjig, bt'ejj Reglement fogleicft noeft SInnobme be« Snt»

tourf« ju berotben unb jum ©efeg ju machen, bamit
bie fftecruten ftd) fegleidj nad) temfelben au«rüften fönn»

ten, unb »eber fte noeft bte Dfft'jt'er« genotftigt würben,
ficft jmeimat neu jn equipiren. — Sine beffere Kopfbe»

tedung, tt'e ten Wann gegen tt'e Unbifben ter SBitte»

rung fcftüfcte, ift ein längft gefühlte« 53ebürfnijj.
Der §. 80 wiff, bafj bie Unteroffijiere, tte naeft

fünfjähriger Dienftjeit ju Offtjieren beförtert »erten,
»om Staate af« Sluäjeicbnung ta« Seitengewehr, to«
Hauffecot unb bie ßpouletten erftaften. — Daju fönnen
mir bureftau« nicht ftimmen. 33ürger=Offijt'ere, bie nicht
im Stanbe finb, ficft felber ou«jurüften, unb baber oom

Staat au«gerüftet werben muffen, fint nt'cftt frei unt

2tl« 3bee fprldjt ficft auch feften bo« Jetbgefeftrei ber
Kaiferlicften in ber ©cftlaeftt bei güfcen gegenüber tem
ber Schweben au«: ,,3efu« Waria" uut „©Ott mit
un«", — unb nr'e feftruet ficft bie neue 3tee über bie
alte emsorrang (bte ja fteute noeb immet im fingen
begriffen ift), jet'gte faft fhmbolifd) jene ungeheure, eifern»
ftartnädtqe ©djlacftt, mo faum ter Sieg ben Scftwt»
ben warb.

*) Stnmerf. b. SR et oft. Siefe 2luf*naftm»25eftimmung
te« @efeß««enrrr>tirf«, monad) tin Sfteil ber minber
bemittelten «Bürgerclaffe fid) fttber ut« unfähig jur Selbft»
onfeftaffung ter Kleitung beefatiren fofl-, fegt tiefe offen»
bor in ein gewiffc« temutftigente« 23erßältnifj. Sri
aflgemeinet Slngabe te« -Bermögtn«, be« 23eft& unb
ßrwetb«ftanbes tritt bieg SSerftättnifj nieftt ein. SBirb
fid) ein ärmerer aber eftrenftafter Sürget nt'cftt mit
gerechtem ©eftibl gegen jene Seclaration fträuben unb
lieber ein roirftt'cbe« Opfer bringen, ba« man, al« ein
cinfeitfge«, aueb nicht auf tie intirectefte SBeife »on
iftm fortern foll, wäftrent ein uneftrenftafter fid) bei
einem weit ftöftereit ßinfommen für auffet Stant er=
flären wirb, jene Soft ju tragen; unt rote fofl tie
©renjlinie beftimmt werben?

unabhängig. SBir muffen ober unabhängige Offijiere
haben; to« tftut befonber« jegt notft, »o bie Di«cipfin
lofer ge»orten ift.*)

*) 91 n nut f. t. OJeb. Um ten SBerfaffet recht ju »er»
fteften, glauben mir, baft tet Slccent auf ta« SBort
9515 r ger (offijier) ju legen ift. 3n einem ©taate, ter
tte ffJlilij=<Sinrid)rung ftat, unt wo bet SJeruf te« ©ol»
baten nidjt al« 2eben«beruf gilt, muff ficft bet ©taat«»
ungehörige feine ßriftenjmittet auf anberroeitigera bür»
gerlicfttn 23eruf«»eg »erfeftoffen; unb nun febetnt ter
SSetfaffet anjuneftmen, baf terjenige, ter Offjiet
»irb, ftd) jene Mittel in bem reichhaltigem ©rab mufj
feftoffen fönnen, bai iftm tie 5tu«gobe füt bk SJnfcbaf»

fung feinet Uniform feine empftnblicfte Seläftigung
maeftt. Ttun ftat er ftfebtt infofern mobl IJiecftt, at«
er annimmt, ter Offijier gebore bem fogenannten ge:
bifbeten otet ftöftern ©tanbe an. 2>iefet wirb witfücft,
nieftt weil et überftaupt ter reieftete ift, fontem Weil er
auf einem meftr (ururiofen gujje lebt, ficft aui einer
<5rrra»9lu«gabe, »ie bie genannte, fm Slltgemeintit
weniget maeften. 9?un ift ober gerate ftier nieftt Ju
übetfften, bafj ter ©efefte«»ßntwnrf bie Stoffe tet
Unteroffijiere meftr ol« btsftet gefebeften, unt au« guten
©rünten, in ten Dffijiersftonb einjufüftren trarfttet,
unt tie Utitetoffljiere werben in ber öieget einem meftt
o'conomiftcenten ©taut angehören, bei tem im Jau"
te« gewöftnticfttn ©lüdsftonb« 3lu«gaben unb Sinnaft»
men fo feftarf gegen einanber abgeroogen fint, tafj
jene fein Gitta ertragen. Sa man 'es nun nieftt füt
einen OTangel an militärifeftem 23eruf«gefüfj( erffareri
fann, wenn ter Unteroffijier ft* nieftt ju Dffijier«ftetten
beängt, inbem er alt Untiroffijiet an einer nieftt min»
ter ioid)tiqen ©teile fteftt, fo wiO tt un« aud) nieftt
al« etwa« jtweifelftaftt» ober Unreine« beoünfen, wenn
er erft in jjofge einer foleften peeimicwen ßrleicftternng,
tie iftm wid)tig fein muf, bat DffijierSpatent annimmt.
Sfßt'e er bei ter ganj (egalen unb offljiellen gorm, in
tet biefe ßrleicftterung ftattfiittef, feine greifteit nnb
Unabftängigfeit risfire, will un« nicht ganj einleuchten.
3ft er »orftet fein freier nnb unabhängiger ßftarafter,
wirb er ficft au« ©rij ober wegen biffoluten SJcrmö»
gtn«»erftältni|Tf<n feinen Untergebenen gegenüber in eine
unwütbige Stellung oerfefjcn, fo mufj angenommen
werten, bai tie SBaftt ter ftötjeren «Borgefegren nieftt
auf iftn fällt. — SBenn ter Slusfprud) untere« SSerf.
at« $rt'nc<p ftd) geltenb ma#te, fürchteten wir »ielmeftr
etwa« anbete«: ba« ßinrrifjeit einer geltartftocrotifcften
Herrfcftoft, ten »orl>errfrt)enben (Siuftuji ter {Reichem

auf ten Staat«bienft, unb alw ten »ortfteilftafterer
Eocalt'täten, wie ter -öauptflabr, unt tamit Stroa«,
an beften Dtieberfdmpfung ter ©eift ber $tit arbeitet,
unt ju beften fefton eingetretener 23cftegung man ftet)

laut glüdgeroünfcftt ftat.— Ghen tarum, med wir auch
eine größtmögliche Jretöeit nnt Unahftangigfeit ber tem
Staate ©tenenten wollen, unb bafter oor atlem eine

Unobftänqigfeit terfel6en »on iftren *Prf»at»93etftält»
ntffen münftbten, möchten wir ten ©tüntfaf?, wonach
tem ©taat umfonft gebt'ent roerben fofl, fo ftftt
al« möglich befeftränft. SBie innig o6er eine 93efeire»

gung beffelben aueft mit ten ^rtneipten tet 9tecbc6=,

$Pffld;ten» unb 2aften»©leieftftett jufammenftangt, wirb
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bekleidung nicht gebilligt, nnd daher nicht angenommen
werden, so muß auch der gleichmichtige Grundsatz der

allgemeinen Dienstpflicht, der mit dem der Selbstbeklei«

dung aufs engste verbunden ist, wegsallen, weil der

Staat so große Opfer nicht bringen kann, ohne neue

Auftagen den Bürgern auszulasten.
Dem §. 75 fügen wir bei: «Die Beisteuer des

Staats zu Bekleidung der Unvermögenden*) mird aus

der Casse der Dispensations-Gebühren bestritten, die zu
diesem Zweck bestimmt ist. »

Von verschiedenen Seiten ist man besorgt, der §.
75 führe den Staat zu weit, indem von den Gemeinden

hiebet Mißbräuche zu befürchten wären. Wir glauben

aber diese Besorgniß sei ungegründet, weil die

Gemeinden (nach §. 75) einen Theil dieser Beisteuer zu

tragen haben, und daher die Vermögensumstände der

Dienstpflichtigen gewissenhaft und treu prüfen und angeben

werden, um nicht selbst Opfer bringen zu müssen.

In §. 77 ist vvn einem eigends noch zu erlassenden

Kleider-Reglement die Rede. Es wäre wohl sehr
zweckmäßig, dieß Reglement sogleich nach Annahme des

Entwurfs zu berathen und zum Gesetz zu machen, damit
die Recruten sich sogleich nach demselben ausrüsten könnten,

und weder sie noch die Offiziers genöthigt würden,
sich zweimal neu zu equipiren. — Eine bessere

Kopfbedeckung, die den Mann gegen die Unbilden der Witterung

schützte, ist ein längst gefühltes Bedürfniß.
Der g. 80 will, daß die Unteroffiziere, die nach

fünfjähriger Dienstzeit zu Offizieren befördert werden,
vom Staate als Auszeichnung das Seitengemehr, das

Haussecol und die Epauletten erhalten. — Dazu können

wir durchaus nicht stimmen. Bürger-Offiziere, die nicht
im Stande sind, sich selber auszurüsten, und daher vom
Staat ausgerüstet werden müssen, sind nicht frei und

Als Idee spricht sich auch schon baS Feldgeschrei der
Kaiserlichen in der Schlacht bei Lützen gegenüber dem
der Schweden aus: „Jesus Maria" und „Gott mit
uns", — und ive schwer sich die neue Idee über die
alte emporrang (die ja heute noch immer im Ringen
begriffen ist), zeigte fast symbolisch jene ungeheure, eisern-
hartnLckiqe Schlacht, wo kaum der Sieg den Schweden

ward.

*) Anmerk. d. Rebakt. Diese Ausnahm-Bestimmnng
de« GeseßeSentwurfS, wonach ein Theil der minder
bemittelten Bürgerclasse sich selber als unfähig zur Selbst-
anschaffunz der Kleidung declariren soll setzt diese offenbar

in ein gewisse« demüthigendes Verhältniß. Bei
allgemeiner Angabe des Vermögens, des Besitz- und
Erwerbsstandes tritt dieß Verhältniß nicht ein. Wird
sich ein ärmerer aber ehrenhafter Bürger nicht mit
gerechtem Gefühl gegen jene Declaration sträuben und
lieber ein wirkliches Opfer bringen, das man, als ein
einseitiges, auch nicht auf die indirekteste Weife von
ihm fordern soll, während ein unehrenhafter sich bei
einem weit höheren Einkommen für ausser Stand
erklären wird, jene Last zu tragen; und wie soll die
Grenzlinie bestimmt werden?

unabhängig. Wir müssen aber unabhängige Offiziere
haben; das thut besonders jetzt noth, wo die Disciplin
loser geworden ist.*)

*) Anmerk. d. Red. Um den Verfasser reckt zu
verstehen, glauben mir, daß der Accent auf das Wort
Bürger(offijier) zu legen ist. In einem Staate, der
die Miliz-Einrichrung hat, und wo der Beruf des
Soldaten nicht als Lebensberuf gilt, muß stch der
Staatsangehörige seine Existenzmittel auf anderweitigem
bürgerlichen TerufSweg «erschaffen; und nun scheint der
Verfasser anzunehmen, daß derjenige, der Off zier
wird, sich jene Mittel in dem reichhaltigern Grad muß
schaffe» können, daß ihm die Ausgabe für die Anschaffung

seiner Uniform keine empfindliche Belästigung
macht. Nun hat er hiebet insofern mobl Recht, als
er annimmt, der Offizier gehöre dem sogenannten
gebildeten «der höhern Stande an. Dieser wird wirklich,
nicht weil er überhaupt der reichere ist, sondern weil er
auf einem mehr lururiosen Fuße lebt, sich auö einer
Ertra-Ausgabe, wie die genannte, im Allgemeine«
weniger machen. Nun ist aber gerade hier nicht zu
übers hen, daß der Gesetzes-Entwurf die Classe der

Unteroffiziere mehr als bisher geschehen, und au« guten
Gründen, in den Offiziersstand einzuführen trachtet,
und die Unteroffiziere werden in der Regel einem mehr
öconomisicenden Stand angehören, bei dem im Fall
de« gewöhnlichen Glücksstands Ausgaben und Einnah,
men so scharf gegen einander abgewogen sind, daß
jene kein Ertra ertragen. Da man e« nun nicht für
einen Mangel an militärischem Berufsgefühl erklären
kann, wenn der Unteroffizier sich nicht zu Offiziersstellen
drängt, indem er als Unteroffizier an einer nicht minder

wichtigen Stelle steht, so will es uns auch nicht
als etwas Zweifelhaftes oder Unreines bedünken, wenn
er erst in Folge einer solchen pecuniiicen Erleichterung,
die ihm wichtig sein muß, das Offizierspatent annimmt.
Wie er bei der ganz legalen und offiziellen Form, in
der diese Erleichterung stattfindet, seine Freiheit und
Unabhängigkeit riskire, will uns nickt ganz einleuchten.

Ist er vorher kein freier und unabhängiger Charakter,
wird er sich aus Geiz oder wegen dissolute» V/rmö-
gen«verhältnissen seinen Untergebenen gegenüber in eine
unwürdige Stellung versetzen, so muß angenommen
werden, daß die Wahl der höheren Vorgesetzten nicht
auf ihn füllt. — Wenn der Ausspruch unseres Verf.
als Princip sich geltend machte, fürchteten wir vielmehr
erwa« anderes: da« Einreißen einer geldaristocratifchen
Herrschaft, den vorherrschenden Einfluß der Reichern
auf den Staatsdienst, und al'o den vortheilhafterer
Locallttitt», wie der Hauptstadt, nnd damit Etwas,
an dessen Niederkämpfung der Geist der Aeit ärbeiret,
und zu dessen schon eingetretener Besiegung man sich

laut glückgewünscht hat.— Eben darum, weil mir auch
eine größtmögliche Freiheit »nd Unabhängigkeit der dem
Staate Dienenden wollen, und daher vor allem eine

Unabhängigkeit derselben von ihren Privat-Verhältnissen
wünschten möchten wir den Grundsatz, wonach

dem Staat umsonst gedient werden soll, so sehr
als möglich beschränkt. Wie innig aber eine Beseitigung

desselben auch mit den Principien der Reckes-,
Pflichten- und Lasten-Gleichheit zusammenhängt, wird
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3m fiebenten Sitel »< Dienftjeit unt SBaftfort ter
Offijiere" bet'fjt e« §.83: »»Um at« Offijier bei irgent
einer SBoffengattung angefteflt werten ju fönnen, ift
ta« jtirüdgefegte 21 fte StIter«joftr erforterficft tc." SBir
holten tafür, bafj ta« jurüdgelegte 20fte gefefct werten
foflte, mei( e« üb« jwedmäfst'ger fefteint, tafj ter Sffpi»

rant, fogleicft nacfttem er eine eoflftäntige JKecruten»

Snftruction paffirt hat, ten ßatetten»ßuWt antreten
fönne, unt naeft gut abgelegten groben im gfrieften 3aftr
jum Offijier breoctirt »crte. SBir ftalten e« tagegen
für feftr nocfttfteüig, »enn ter Sffpirant naeft »olfenteter
Sfecruten-Snftruction erft noeft ein Saftr »arten mufj,
um tie ßatetten»3nftruct(on ju beginnen, unt noch

93oflentung terfelben roieber ein Sabr, um jum Offijier
breoett'rt ju merten, to »om erften Unterricht beim Sfn»

fang te« jmeiten »t'eber »iele« »ergeffen ift, unt mit
3eit»erluft noeftgeftoft werben mufj.

Der §. 84 bet'fjt: »»Die Unterofft'jiere aller ©rabe
unt SBoffen tienen bi« jum 30ften 3«br in tem Slu«»

jug, unt ooffenbett bann iftre Dienftjeit t'n ter 9?efer»e
oter t'n ter Santroeftr. — Die HauPrieute u"t St'eute»

tenant« ftaben bi« jum 36ften 3°ftr '» 9(u3jug, unt
bii jum 40ften in ter (Referee oter Santweftr, tie
Stab8offijt'ere bi« jum 50ften 3abre ju tienen." —
Die erfte Häffte tiefe« §. fäflt nod) unferm QSorfcftfag

»eg, ta tt'e Unterofft'jiere unb Solbaten bk gleiche

Dienftjeit haben. — Die f)atipt(eute unb Lieutenant«
aber foflten -bt'S jum jurüdgriegten 35ften 3abr im Slu«»

jug, unb »om angetretenen 36ften 3aftr bi« jum jurüd»
gelegten 45ften t'n ber Santweftr tienen; bie Stab«»
offijiere entlieft bi« jum jurüdgriegten 5Öften 3aftr tm
SluSjug ober t'n ber Sanbweftr. — SBenn tie Dienft»
jeit ter Hauptteute nur bii jum 40ften 3abr au«ge»
beftnt roirb," fo murten ficft t'n ten (e|tcn 3«ft«n ter
Dienftjeit »ob( nur wenige entfcftfiefjen oter bewegen
foffen, eine Stab«offfjier«ftrife onjuneftmen, tie iftre
Dienftjeit um »offe 10 Saftre »erlängern würte.

9?acft §. 85 foflen tt'e Stab«offijiere aller SBoffen
nach freier 3Baft( turcft ten ©rofjen SRatft auf ten Stn»

ftd) febon, »ie mir glauben, auf ten erften ©lid au«
einet Sßettacfttung teffen, wo« gegen bte Setbftuntfor»
formirung ber SJctlijcn überhaupt geltent gemacht wurte,
ergeben. 3n jebem %aü mürbe eine allgemeine ßnt»
(eftäbigung te« Offijier«, »or ter Hant olfo woftl tie
partielle be« $. 80 in taefelbe ßapitet ber ©taat«»
Organifation geboren, ta« nicht unter ten legten wäre,
tie tt'e roafne $tt fteit förtetten. — SBa« ten Stu«:
trud im §. 80 „erftalt »om ©taate al« 21u«jeid>=
nunote." betrifft, fo ftatten roit bieg SBort' nicht für
ganj richtig geroäftlf. Sin Orten, ein ßfteoronK. ift
«ine 2tu8jeichnung, obet Uniform« »©egenftänbe, tfe
nut oflen antem glticftfeften, nfebt. gnglicft fönnte
ta» SBort ganj wegbleiben, ta bte ©acte boeft »oftl
nicht« antere« al« eine Untetftüßung minber 9Sermögs
fiefter fein fofl. 9t u r al« 2Ju«jet'cftnung tet St u t'
gejeieftnetetn wären tieft 2Iu8n1ftung«<©egen» I
ftänte roirflt'cft ntcftt tiefttig gewählt. I

trag te« SWid'tär» Departement« nnt ten etnfaeften 93or»

fcftlag te« fRegferungSratft« mit 93erüdfid)tt'gung ter Strt»

ciennetät, tt'e Hauptleute unt Sieutenant« auf ten ein»
foeften (Borfcftlag te« ÜWtlitär»Departement« turcft ten
3?egierung«ratft ernannt »erten. — SBir »ünfeften tiefen
§. in fofgenter 9?etactt'on. nDk Stab«offijiere affer
SBaffen merten turcft ten ©rofjen 9?atb auf ten trei«
foeften 93orfd)fag te« Wüttär»Departement« mit S3erüd»

fiefttigung ter Slnciennetüt, »orjüglicft aber ter Kenntniffe
unt gäftigfet'ten tt'e Hauptfeute unt Sieutenant« auf ten
einfaeften (Borfcftlag te« ffJ?t'litär*Departement«,mit 93erüd»

fiefttigung obiger Sigenfcboften bureft ten 9t*egterung«ratft
ernannt." — 2« ift notftwenttg, tafj ter ©rofje SRatft,

ter tie mt'tt'tärt'fcften Sigenfcftoften eine« Offijt'er« nur
feften fennt, on ben SSorfcftfag be« 93?ifttär»Deportement«,
tem afle Offijiere perfönftd) befannt fein muffen, ge*
bunten fei.

Ru §. 90 bemerfen mir, tafj tie Offijiere oller
SBaffengattungen bi« jum ©rab te« Ober Heute»
nant« nod) tem StfterSrong, unt jwar (wie in §.
94 angegeben ift) mit 93erüdficfttt'gung ter SBobt ber
Scftügenofftjiere unter ten geeigneteften Offijieren ter
ßentrurrt'ßempagnien, oorrüden foflten. Rum ©rat eine«

Hauptmann« aber foflte ter 3?egterung«rotft ouf ten
Q3orfeft(og te« SfMt'tärsDepartement« unt ouf ten 3?op»

port über bte beftanbene Prüfung ben fäftigften ter
trei älteften Dberlt'eutenont« ter SBoffengattung oter
ter betten 83ofaiffene te« Kreife«, fo woftl im Slu«»

jug ot« in ber Sanbmeftr, ermäftfen. *) — Dann
freie ter §. 93 fttnmeg, ter folefte SSeftimmungen nur
bei ter Slrtiflert'e unt bem Scftarffcftü^encorp« feftfe^en
mifl. SBir fönnen aber nieftt einfeften, warum nur tiefe
SBaffen auf gefcftt'dte unt tücfttige güftrer foffen Slnfprucft
maeften türfen. SBie oft fefton ftot eine gut ongefüftrte
Snfanterie Slbtbeüung turcft mutige unt entfcftloffene
(Bertfteitigung eine« iftr anoertrouten Soften« Dioifionen,
ja felbft Slrmeen »om Untergang gerettet unt Scftfocftten
entfeftieten. Stfte unt neue 3eiten liefern S3etfptcfe.

Der §. 94 ift im« ou« ter Seele gefproeften. 53t'8

taftt'n ftatten tie Scftügen»ßompagnien oft tt'e im Jett«
bt'enft nnou«gebitbetften, ju ihm minbeftgefeftidten Offi»
jiere, wie tief} oueft neuefte gälte wieber gejeigt ftaben.

Der aeftte Site! bonbelt »on ter "S3efoIbung unt
(Berpflegung.» 9?ei §. 95 finten wir, bie S3efclbun»

gen te« DberfbSnfpector« (4000 gr.) unt te« Dberft»
Snftrurtor« (3000 gr.) feien für unfere Kräfte jb ftoeft.

— Die S3efo(tung te« erftern ouf 3000 gr., unt tie*
jenige te« (entern ouf 2400 gr. retujt'rt, fefteint un« im
93erftäftnt'(j mit iftrer Steflung unt ftonte«gemäfj.

*) Slnmerf. tt« «Serfoffer«. 3m ßanton Sburgau
coneurrirtn fämmtlidie ÜJtojor« ju bet Stelle eine«
Oberftlieutenant«, fümmtfiebe Hauptlente jtir SJlajor«*
ftetle, fämmtticbe Oberfteufenant« tc« ßanton« jur
JpanptmanmtfteUe, fämmtlicfte SBachtmeifter unt ßor»
porale einet ßompaante jue $elbmcibetftellc bureft «prü=
fungen. Saftet aueft iftre guten ßobrt«.
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Im siebenten Titel « Dienstzeit und Wahlart der

Offiziere" heißt es §.83: «Um als Offizier bei irgend
einer Waffengattung angestellt werden zu können, ist

das zurückgelegte 21 ste Altersjahr erforderlich:c." Wir
halten dafür, daß das zurückgelegte 20ste gesetzt werden
sollte, weil es uns zweckmäßiger scheint, daß der
Aspirant, sogleich nachdem er eine vollständige Recruten-
Jnstruction passirt hat, den Cadetten - Cu^s antreten
könne, und nach gut abgelegten Proben im gleichen Jahr
zum Offizier brevetirt werde. Wir halten es dagegen

für sehr nachtheilig, wenn der Aspirant nach vollendeter
Recruten Instruction erst noch ein Jahr warten muß,
um die Cadetten-Instruction zu beginnen, und nach

Vollendung derselben wieder ein Jahr, um zum Offizier
breoetirt zu werden, da vom ersten Unterricht beim
Anfang des zweiten wieder vieles vergessen ist, und mit
Zeitverlust nachgeholt werden muß.

Der F. 84 beißt: „ Die Unteroffiziere oller Grade
und Waffen dienen bis zum 30sten Jahr in dem Auszug,

und vollenden dann ihre Dienstzeit in der Reserve
oder in der Landwehr. — Die Hauptleute und Lieute-
tenants haben bis zum 36sten Jahr im Auszug, und
bis zum 40sten in der Reserve oder Landwehr, die

Stabsoffiziere bis zum 50sten Jahre zu dienen, « —
Die erste Hälfte dieses §. fällt nach unserm Vorschlag

weg, da die Unteroffiziere und Soldaten die gleiche

Dienstzeit haben. — Die Hauptleute und Lieutenants
aber sollten bis zum zurückgelegten 35sten Jahr im Auszug

und vom angetretenen 36sten Jahr bis zum
zurückgelegten 45sten in der Landmehr dienen; die
Stabsoffiziere endlich bis zum zurückgelegten 50sten Jahr im
Auszug oder in der Landwehr. — Wenn die Dienstzeit

der Hauptleute nur bis zum 4l)sten Jahr ausgedehnt

wird, so würden stch in den letzten Jahren der

Dienstzeit wohl nur wenige entschließen oder bewegen
lassen, eine Stabsoffiziersstelle anzunehmen, die ihre
Dienstzeit um volle 1l) Jahre verlängern würde.

Nach §. 85 sollen die Stabsoffiziere aller Waffen
nach freier Wahl durch den Großen Rath auf den An¬

sici? schon, wie wir glauben, ans den ersten Blick aus
einer Betrachtung dessen, was czegen die Selbstunifor-
formirung der Milizen überhaupt geltend gemacht wurde,
ergeben. In jedem Fall würde eine allgemeine Eni»
schädigung de« Offizier«, vor der Hand also wohl die
partielle de« §. 8« in dasselbe Capitel der Sraats-
Organisation gehören, bas nicht unter den letzten wäre,
die die wahre Fre heir forderten. — Was den
Ausdruck im §. 8« „erhalt vom Staate olS Auszeichnung

lc." betrifft, so halten mir dieß Wort nicht für
ganz richtig gewählt. Ein Orden, ein Chevron«, ist
eine Auszeichnung, ober Uniforms-Gegenstände, die
nur ollen andern gleichsehen, nicht. Füglich könnte
da« Wort ganz wegbleiben, da die Sache doch wohl
nicht« anderes als eine Unterstützung minder Vermöglicher

sein soll. Nur als Auszeichnung der Auö-
gezeichnetern wären diese Ausrüstung««Gegenstände

wirklich nicht richtig gewählt.

trag des Militär-Departements und den einfachen
Vorschlag des Regierungsraths mit Berücksichtigung der An-
ciennetät, die Hauptleute und Lieutenants auf den
einfachen Vorschlag des Militär-Departements durch den
Regierungsrath ernannt werden. — Wir wünschen diesen
§. in folgender Redaction. «Die Stabsoffiziere aller
Waffen werden durch den Großen Rath auf den
dreifachen Vorschlag des Militär-Departements mit
Berücksichtigung der Anciennetät, vorzüglich aber der Kenntnisse
und Fähigkeiten die Hauptleute und Lieutenants auf den
einfachen Vorschlag des Militär-Departements.mit
Berücksichtigung obiger Eigenschaften durch den Regierungsrath
ernannt.« — Es ist nothwendig, daß der Große Rath,
der die militärischen Eigenschaften eines Offiziers nur
selten kennt, an den Vorschlag des Militär-Departements,
dem alle Offiziere persönlich bekannt sein müssen,
gebunden sei.

Zu g. 90 bemerken mir, daß die Offiziere aller
Waffengattungen bis zum Grad des Ob er li eu
tenants nach dem Altersrang, und zwar (wie in g.
94 angegeben ist) mit Berücksichtigung der Wahl der
Schützenoffiziere unter den geeignetesten Offizieren der
Centrum-Compagnien, vorrücken sollten. Zum Grad eines

Hauptmanns aber sollte der Regierungsrath auf den

Vorschlag des Militär-Departements und auf den Rapport

über die bestandene Prüfung den fähigsten der
drei ältesten Oberlieutenants der Waffengattung ode?
der beiden Bataillone des Kreises, sowohl im Auszug

als in der Landwehr, erwählen.*) — Dann
siele der §. 93 hinweg, der solche Bestimmungen nur
bei der Artillerie und dem Scharfschützencorps festfetzen
will. Wir können aber nicht einseben, warum nur diefe
Waffen auf geschickte und tüchtige Führer sollen Anspruch
machen dürfen. Wie oft schon hat eine gut angeführte
Infanterie-Abtheilung durch muthige und entschlossene

Vertheidigung eines ihr anvertrauten Postens Divisionen,
ja selbst Armeen vom Untergang gerettet und Schlachten
entschieden. Alte und neue Zeiten liefern Beispiele.

Der §. 94 ist uns aus der Seele gesprochen. BiS
dahin hatten die Schützen-Compagnien oft die im Feld-
dienst unausgebildetsten, zu ihm mindestgeschickten
Offiziere, wie dieß auch neueste Fälle wieder gezeigt haben.

Der achte Titel bandelt von der «Besoldung und
Verpflegung.« Bei §. 95 sinken wir, die Besoldungen

des Oberst-Jnspectors (4000 Fr.) und des Oberst-
Jnstructors (3000 Fr.) seien für unsere Kräfte zu hoch.

— Die Besoldung des erstern auf 3000 Fr., und die«

jenige des letztexn auf 2400 Fr. reduzirt, scheint uns im
Verhältniß mit ihrer Stellung und standesgemäß.

*) A u m e r k. de S Verfa ss e rs. Im Canton Tburga»
concurriren sämmtliche Majors zu der Stelle eines
Oberstlieutenants, sämmtliche Hauptlevte zur Majorsstelle,

sämmtliche Oberlieutenants des Cantons zur
HovptmonnSstelle, sämmtliche Wachtmeister und
Corporale einer Compagnie zur Felvweibelftelle durch
Prüfungen. Daher auch ihn guten Cadres.
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Ru §. 96. Die Erfahrung hat hinlänglich bemiefen,

tafj ter ßontena(»So(t ter Sieutenant« im Q3erbälfni§

ju ihren Stu«(agen ju gering ift. SBifl mon nt'djt, wie
im ßanton SBoobt, ber in aften mditärifcben Einrieb»
tungen rüftmfieft »orongeftt, überftaupt ben eibgenöffifeften
S3efoltung«fufj annehmen, fo ftalten mir boeft fotgente
SSefoltongen ter Subaltern;Dffijiere ber Snfanterie für
billig:
Der Hauptwonn täglicft, wie bit baftin gr. 3.
Der Dbertieutenant täglich »» 2. 40 3tp.
Der 1. Untertteutenant tagt. »» 2. 20 ./

Der 2. Untertieutenant — >» 2.
S3ei ten übrigen SBaffengattungen naeft Sßerftältnt'fj.

Statt alte 4 Soge foflte ter Solt noeft tem eitg.
frfeglement afle 5 Soge au«getbei(t werten. — Ueber»

ftaupt foflten tt'e ßontonol»Reglement« fo wenig ol«
möglieft »on ten eibgenöffifeften abweichen, ta au« tiefer
SSerfcftietenftrit eine boppelte ßomptabiütät, au« biefer
aber »iele (Bermecftölungen, Srrtftum unb Söermt'rrung
entfteben.

Unterm jebenten St'tri "Unterricftt, SWufterungen,
Slufgebote« -werten im §. 112 tem erften Unterricftt te«
SIu«jüger« in' ter ©arnifon 30 Soge gewitmet. SBir
glauben tiefe Reit für ten genannten Rwed ju furj,
unt fcftlagen tafter 40 Sage »or, tamit ter Unterricftt
meftr af« nur oberflächlich ertbet'tt werten fönne. Um
fo mehr, ol« ter fRecrute fpäter feinen ©arnifon«febr
oter böcftften« nur einen einjigen »on furjer Dauer turd)»
jumaeften ftot, roirb biefe längere erfte Snftruction notft»
»enbig fein.

3u §• 113. Uebung«foger ftatten wir für bie befte

(Borfcftule be« Krieg«; tafter foflte tiefem Sfteile ter
Snftruction alle möglicfte Slufmerffamfeit gemitmet »er»
ten. — So wie bai ©ornifon«leben unb ber SBacftt»

tienft t'n ter Statt »egen iftrer Stnförmigfeit unt ter
»orfterrfeftenten potijeilt'cften gormen tem jungen Solta»
ten faft nur eine fegfeuerartt'ge Srfcfteinung fint, unt
iftm faum einen Scftatten »on rein friegerifeftem 3nter»
effe barbieten, fo feftr fpricftt ihn ter Dienft im freien
gelte an. Da er»od)t t'n t'bm ter (ebentige ©eift fei»

ne« (Beruf«, tie Suft unt greute am SBaffentt'enft; tt'e

Sruppenmenge, tie er oerfammelt fieftt, giebt t'bm !0?utft

unt 93ertrauen; er lernt feine fünftigen gübrer fennen

unt achten. — Dennoch fint »ir ter Sfnjuftt ter Wu
norität ter ßommiffion., tafj jete Scbarffcbügen »ßom»

pagnie unt jete ßompagnie Snfanterie wäbrent ihrer
Dienftjeit noeft eine 20tägige 3nftructibn paffiren foflte,
ta einjelne Dienftjweige, befonter« aber tie Di«cip(in,
in ter ©arnifon am beften übermaeftt werten fönnen.

Sinen wiefttigen Sfteil ber Snftruction finten wir
im Sntwurf nieftt erwäftnt, nemlicft tie tfteoretifefte
SOIititärfcftule in S3ern, für tie toeft im SSoron»

fcftlage 3000 gr. ou«gefe$t fint.
Diefe Wilitärfcftule war bi« taftin »orjügltcft nur

für tie Slrtiflerie »Offijiere beftimmt; ta fie aber nieftt
geftörig* befueftt wurte, fo beftant ffe am Snte nur noeft

tem Warnen noeft. Stu« tiefem ©runb wurte oueft bie

»ibtiotftef nicht ferner unterhalten.*) — Obfcfton 3000
gr. feine Summe ift, mit ter ©rofje« geteiftet werben
fönnte, fo reicht fie boeft wobl, um bie Stnftolt ju er«

weitem, unb ouf bie übrigen SBaffengattungen au«ju»
beftnen. S« foflte oorjügticft ein bleibenter ßur« über
ben gelbbienft gelehrt werben. Die SSiblt'otbef betarf
ebenfafl« einer Erweiterung, ta" ffe bi« tabin to« goeft

ter Slrtiflerie faft au«fd)ttefjlid) berüdftefttigte. Sin paar
Hauptwerfe wie ß(oufewi§, Deder, Kau«(er« Scftfocftten»

Stria«, ÜWottftt'eu Duma«tc, fo wie aueft tt'e neueften
SBerfe über ten fleinen Krieg, to« St'roiffettrwefen,
ten grittienft — murten mifjbegt'erigen Offtjieren bereit«

gute Hütf«mittel on tie H«nt geben.

3um proftifeften Unterricftt foflten tagegen ftet« 8
Sage »or ten Uebiing«Iogern tie ßatre« einberufen

werten, tamit fie iftre (Borfcftute maeftten. Dann erft
merten tiefe UebungSiager »on einem großen SBertfte
fein. Unfere ßabre« finb alle neu; e« fehlt iftnen tafter
innere Haltung, Uebung unt Srfaftrung.' Diefe ju er»

fangen foflte jegt feine Reit »erfäumt werten. — Die
3üricfter unt Sfturgauer ftaben im tiefjjäbrigen Soger

»on Sftun bewiefen, oon welcftem Stufen fotefte ßabre«»

feftuten fint. SBie beftanten ober unfere 53erner ßatre«
befonter« tie Unterofft'jt'er«?**)

* **
Diefj unfere (Semerfungen unt S(nfid)ten über ten

Sntwurf naeft befter Ueberjeugung. Sn ten QaupU
©runbfägen ftimmen fie mit tem Sntwurf ganj überein,
in einigen weniger wichtigen fünften »rieften fie tage»

gen ab. Det H"»uP(P"nrt ter Differenj ift tie Sin--

tbeilung ter SRüijrioffen, wooon wir nur trei ftatt ten
»ieren te« Sntwurf« wünfeften. Die ©rünte, warum
»ir tie Steferoe »eglaffen, fint oben angegeben »orten.
— Die Dienftjeit te« Slu«jug« haben wir um 2 Saftre
oertängert, weil bei nur 8jäbriger Dienftjeit tie jäftriieft
naeftwoeftfente, tienftfäftige Stecruten»SJcannfcftaft nieftt

hinreicht, um ten ftarfen Sfbgang ju erfegen.

*) 31 nm. b. 9teb. Diefe ift naeft neueren Stacftricbten
ter SJtbttotftef tet Hocftfcbuie einoerteibt worben, unt
e« febeint tat] tt'e ganje tieftet b ftanbene ©cftulein»
tiefttung ftcb auftö«t, waftefefteintieft um in irgent einet

erneuerten ©eftalt paffenb wieter fteroorjutteten.

**} 31. t. 3t. SBir fönnen nt'cftt umftin, bei tiefet ©ele»

genftelt taton ju erinnern, tafi tie SHrnet Stuppen
im Sftuner Eager, menn fte aueft wirflieft anfangs ju
ttn minteftauögtbiltetcn gehörten, naeft »ietfaeftem unt
wie man* ftört auch autftentifebem geugnt'fj am ©efttufj
tet ©cftule ficft in« 9ti»eati bet 6effem ter im Eaaet
»etfammetten ßanton«trup»en ftdtten. SBenn bitfi aber

btweiit, to| tte notionette-mifitärifcbe Stntage nnt bet

gute SBifle füt ten Sienft bei ten Semem noeft nt'cftt
»erforen gegongen ift, fo ftetlt ficft tet Staatsgewalt
bet ßanton« tie Shifgobe um fo näher, bitftn günftt»

fltn Stoff geftötig au«geatbeitet füt ta« eitgenöffifefte
Sebürfnif unt naeft eibgen. ©efejtB bereit ju ftalten.
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Zu §. 96. Die Erfahrung hat hinlänglich bewiesen,
daß der Cantonal-Sold der Lieutenants im Verhältniß
zu ihren Auslagen zu gering ist. Will man nicht, wie
im Canton Waadt, der in allen militärischen Einrichtungen

rühmlich vorangeht, überhaupt den eidgenössischen

Besoldungsfuß annehmen, so halten wir doch folgende
Besoldungen der SubalrernOffiziere der Infanterie für
billig:
Der Hauptmann täglich, wie bis dahin Fr. 3.
Der Obexlieutenant täglich « 2. 40 Rp.
Der 1. Unterlieutenant tägl. ,' 2. 20
Der 2. Unterlieutenant — « 2.
Bei den übrigen Waffengattungen nach Verhältniß.

Statt alle 4 Tage sollte der Sold nach dem eidg.
Reglement alle 6 Tage ausgetheilt werden. — Ueberhaupt

sollten die Cantonal-Règlements so wenig als
möglich vvn den eidgenössischen abweichen, da aus dieser

Verschiedenheit eine doppelte Comptabilität, aus dieser
aber viele Verwechslungen, Irrthum und Verwirrung
entstehen.

Unterm Zedenten Titel "Unterricht, Musterungen,
Aufgebote« werden im §. 112 dem ersten Unterricht des

Auszügers in der Garnison 30 Tage gewidmet. Wir
glauben diese Zeit für den genannten Zweck zu kurz,
und schlagen daher 40 Tage vor, damit der Unterricht
mehr als nur oberflächlich ertheilt werden könne. Um
so mehr, als der Recrute später keinen Garnisonskehr
oder höchstens nur einen einzigen von kurzer Dauer
durchzumachen hat, wird diese längere erste Instruction
nothwendig fein.

Zu Z. 113. Uebungslager halten mir für die beste

Vorschule des Kriegs; daher sollte diesem Theile der

Instruction alle mögliche Aufmerksamkeit gewidmet werden.

— So wie das Garnisonsleben und der Wachtdienst

in der Stadt wegen ihrer Einförmigkeit und der
vorherrschenden polizeilichen Formen dem jungen Soldaten

fast nur eine fegfeuerartige Erscheinung sind, und

ihm kaum einen Schatten vvn rein kriegerischem Interesse

darbieten, so sehr spricht ihn der Dienst im freien
Felde an. Da erwacht in ihm der lebendige Geist
seines Berufs, die Lust und Freude am Waffendienst; die

Truppenmenge, die er versammelt sieht, giebt ihm Muth
und Vertrauenz er lernt seine künftigen Führer kennen

und achten. — Dennoch sind wir der Ansicht der
Minorität der Commission,, daß jede Scharffchützen-Compagnie

und jede Compagnie Infanterie während ihrer
Dienstzeit noch eine 20tägige Instruction passiren sollte,
da einzelne Dienstzweige, besonders aber die Disciplin,
in der Garnison am besten überwacht werden können.

Einen wichtigen Theil der Instruction finden wir
im Entwurf nicht erwähnt, nemlich die theoretische
Militärschule in Bern, für die doch im Voranschlage

3000 Fr. ausgesetzt sind.
Diese Militärschule war bis dahin vorzüglich nur

für die Artillerie-Offiziere bestimmt; da sie aber nicht
gehörig besucht wurde, so bestand sie am Ende nur noch

dem Namen nach. Aus diesem Grund wurde auch die

Bibliothek nicht ferner unterhalten.*) — Obschon 3000
Fr. keine Summe ist, mit der Großes geleistet werden
könnte, so reicht sie doch wohl, um die Anstalt zu
erweitern, und auf die übrigen Waffengattungen
auszudehnen. Es sollte vorzüglich ein bleibender Curs über
den Felddienst gelehrt werden. Die Bibliothek bedarf
ebenfalls einer Erweiterung, da' sie bis dahin das Fach
der Artillerie fast ausschließlich berücksichtigte. Ein paar
Hauptwerke wie Clausewitz, Decker, Kauslers Schlachten-
Atlas, Matthieu Dumas jc., so wie auch die neuesten
Werke über den kleinen Krieg, das Tirailleurwesen,
den Felddienst — würden wißbegierigen Offizieren bereits
gute Hülfsmittel an die Hand geben.

Zum praktischen Unterricht sollten dagegen stets 8
Tage vor den Uebungslagern die Cadres einberufen
werden, damit sie ihre Vorschule machten. Dann erst

werden diese Uebungslager von einem großen Werthe
sein. Unsere Cadres sind alle neu; es fehlt ihnen daher
innere Haltung, Uebung und Erfahrung.' Diese zu
erlangen sollte jetzt keine Zeit versäumt werden. — Die
Züricher und Thurgauer haben im dießjäbrigen Lager
von Thun bewiesen, von welchem Nutzen solche Cadres-
schulen sind. Wie bestanden aber unsere Berner Cadres?

besonders die Unteroffiziers?**)

Dieß unsere Bemerkungen und Ansichten über den

Entwurf nach bester Ueberzeugung. In den Haupt-
Grundsätzen stimmen sie mit dem Entwurf ganz überein,
in einigen weniger wichtigen Punkten weichen sie dagegen

äb. Det Hauptpunkt der Differenz ist die

Eintheilung der Milizclassen, wovon wir nur drei statt den

vieren des Entwurfs wünschen. Die Gründe, warum
wir die Reserve weglassen, sind oben angegeben worden.

— Die Dienstzeit des Auszugs haben wir um 2 Jahre
verlängert, weil bei nur 8jähriger Dienstzeit die jährlich
nachmachsende, dienstfähige Recruten-Mannschaft nicht

hinreicht, um den starken Abgang zu ersetzen.

*) Anm. d. Red. Diese ist nach neueren Nachrichten
der Bibliothek der Hochschule einverleibt worden, und
es scheint daß die ganze bisher b standen« Schulein,
richtung sich auflöst, wahrscheinlich um in irgendeiner
erneuerten Gestalt passend wieder hervorzutreten.

A. b. R. Wir können nicht umhin, bei dieser

Gelegenheit daran zu erinnern, daß die Berner Truppen
im Thnner Lager mmn sie auch wirklich anfangs zu
den mindestausgebildete« geHorten, nach vielfachemund
wie man* hört auch authentischem Zeugniß am Schluß
der Schule sich ins Niveau der bessern der im Lager
versammelten Cantonstrupven stellten. Wenn dieß aber
beweist, daß die natisnelle militärische Anlage und der

gute Wille für den Dienst bei den Wörnern noch nicht
verloren gegangen ist, so stellt sich der Staatsgewalt
des Cantons die Aufgabe um so näher, diesen günstigen

Stoff gehörig ausgearbeitet für das eidgenössische

Bedürfniß und »ach eidgen. Gesetze» bereit zu halten.
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9tad) tem Sntwurf ift tte Seoölferung be« ßanton«
(Bern ju 400000 Seelen berecftnet, tafter ta« toppette
eitgenöffifefte ßontt'ngent jit 4 oon 100 16000 Wann.
Die SSeoötferung beträgt aber böefcften« 375000 Wen»
feften, unb alfo 4 oon 100 15000 (Wann mit ben Ueber*

jäbdgen ju 10% 16500.
Der jährliche regelmäßige Slbgang in tie

Santweftr beträgt bei Sjäftriger Dienftjeit 2062
Der Slbgang bureft Sobe«fäfle, S(u«»ante*

rungic etwa 3% 495

Sttfo ber jäftrliefte ©efammtobgang 2557 W.
Dk jäftr(t'd)e Stecrutenjaftt beträgt 2100, ftöcftften«

2200 Wann. SS ift atfo ein Deficit ba oon 357 Wann.
SBie fofl erft bei ftorfem (öerluft in Krieg«jeiten ter
Slbgang erfefjt merten? —

S3et lOjäftriger Dienftjeit tagegen beträgt ter regel»

mäßige Slbgang oon 17500 Wann, tt'e wir betürfen
um tt'e Sruppencorp« ftet« auf überjäft'igem guß ju
ftaben 1750
Der Slbgang turcft Soteäfäffe, SluSwonte»

rung tc. a 3 % 525

2275 W.
Setbft bei lOjäftriger Dienftjeit im Slu«jug über»

fteigt ter Slbgang tt'e gemöftnfiefte Stecrutenjabl um 75,
»o« jetoeft nt'cftt t'n 93etrocftt fommt, ta tie Snfanterie»
ßompagnien 20 Ueberjäfttt'ge haben, unt 150 Wann
ftarf fint. — SBir halten taber tie 10 jährige Dienft»
jeit im SluSjug für jwedmäßtger at« tie 8jäftcige..

* **
Sine micfttt'ge groge, tie »ir fefton im Singang be«

rüftrt ftaben, ift nun tie: SBie fofl ter Sntwurf, »enn
er ten (Beifall te« großen Starb« erhält unt jum ©efefc
erhoben »t'rt, in« Seben treten? — 3" gewöhnlichen

3eiten fönnte ter Uebergang aut tem alten in ta«
neue ©efe§ (eicht unt aflmäftlig ftottftnben: in ben »er»
bängnt'ßoofleti Reiten aber, in benen wir (eben, wo Sr»
eigniffe auf Sretgniffe folgen, ift tt'e Stufgabe groß unt
fcft»ierig. Der Uebergang foflte rafd) — tatet ober

äufferft oorftefttig ouögefüftrt werben. — SBir ertauben
un« über biefen wichtigen 'Punft unfere befefteibenen S(n»

flehten folgentermoßen hier mitjutfteifen.

Uebergang« ©efe^.
Damit ter Staat S3ern bei jebem plötjticften Sfufge»

bot fogleicft fein boppefte« ßontingent ooffftänbig unb
wohlauSgerüftet fteflen fann, fo bleiben fämmttt'che ßorp«
aller SBaffengottitngen t?8 SluSjug« unt ter Steferoe bei
ihrem gegenwärtigen (Beftant. Die fämmtd'cfte Wann»
fdjaft »om jurüdgefegten 20. bii 30. Slfter«jabre wirt
noeft ten Stammbejirfen »erfammeft unt controfirt.

I. Sfu«jug. a. -Snfanterie. Stu« ter jmtgften
Wannfcbaft wirt nun tie toppette Rabl te« jährlichen
Otecrutenbetorf« ber 8 bisherigen S(u«jügerbatat'flone au«»

gejogen, unb fogleicft in Snftruction genommen. Stach
»offeubeter Snftruction »erten tiefe fämnitdcften Stecruten

ten 8 SfuSjügerbataiflon« jugetfteift. Durcft tiefen Ru'
waeft« erftaften tiefe 8 (Bataiöone eine folefte Stärfe, taß
fie tie jmei älteften 3aft^9änge fpgfeicft an tie Santmeftr
abgeben fönnen.

b. Uebrige SBaffen. Da« gfeiefte ©erfahren
fintet bei ten übrigen SBoffen ftatt (mit ter SluSnabme

für tie ßaoaflerie im gafl ter Sfnnaftme te« neuen eit»
genöffifeben Snt»urf«, taß feine Slbgabe an eine Santwebr

ftottftntet, weif tiefe SBaffe nur jum S(u«jug gehört).
Die erfte unt jweite Scftarffeftügen »ßompognie te« 4ten
Kreife« merten Bereinigt unt hüben bie 4. ßompagnie,
bie 3. unt 4. ßompagnie tiefe« Kreife« merten ebenfafl«
Bereinigt unt bilten tt'e 8. ßompagnie. Die Slrtiflert'e«
ßompagnie ter Statt unt tie ^ontonnier»ßompagnie
werten neu organifirt.

Sobatt tie bisherigen ßorp« aller SBaffengattungen
ihren compteten Stant erreicht unt tie ättefte nun über»

jäbtige Wannfcftaft an tt'e Santmeftr abgegeben ftaben,
»t'rt jur Organifation ter 8 neuen Slu«jügerbatotffone
gefeftritten. Diefe ftnten »ir bereit« »oflftäntig in ten
8 bisherigen Santweftr»Warfdjbataiflon«, tt'e ganj au«

junger Wannfcbaft befteften unt tafter nieftt« an tte Sant»
weftr abjugeben haften. 93on tiefen 8 (Bataillon« haben
bereit« tie erften 3 eine Snftruction paffirt unt bemt'e»

fen, taß fie wit »enigen Slu«nabmen jum Slu«jügerbienft
geeignet finb. — JRacft ter 3nftructt'on ter Stecruten für
tie 8 äftern (Bataillon« werten tie 5 übrigen Warfd)»
bataiflon« naeft einanter jur Snftruction gejogen, je ju
3 ßompagnien, fo taß immer tie rüftt'gfte Wannfcftaft
terfelben jum Scftügentienfte auSgejogen, unt au« ter
übrigen Wannfcbaft naeft ten Stammbejirfen 2 ßentrum»
ßompagnien gebtftet werten fönnen. Die 3 erften Warfcft»
bataiflon«, tie tt'e Snftruction bereit« paffirt haben, wer»
ten in ihren Kreifen jufammengejogen, naeft ihren Stamm»
bejirfen in 4 ßompagnien gebiltet unb au« jeber berfelben
eine halbe Sdjügencompagnt'e auSgejogen. Diefe neu
gehüteten Scbüfcencompagnien »erten für 8. Sage jur
Srternung te« Sdjü^entt'enfte« in ©arnifon gejogen.

Die älteften Offijiere tiefer 8 Warfcbbataiflone »er»
ten in tie Steferoe »erfeftt unt tafür turcft jüngere au«
ter Steferoe erfe|t. — Diefe 8 (Batoiflone erholten etnft»
weilen nur Sinen StabSofft'jier per (Bataiflon,. tie au«
ten gegenwärtigen brauchbaren unb jungem Stab«offt'jie»
ren biefer Worfcftbotoiffone unb ter Steferoe gewäftlt
werten. So wie atlmäftlig eine« tiefer (Batoiflone in
eitgenöffifcften Dienft tritt, mirt temfelben ein jweiter
Stab8offtjier betgegeben, in fo fern nemd'cft tiefe jmette
Stelle bei'm neuen eitgenöffifcften Stegfemente nt'cftt »eg»
fällt. SBir ftalten »enigften« tiefe j»eite Stab«offijier«
Stelle für überftüffig, ta jeter Hauptmann im Ofotbfaff
im Stante fein fofl, ein »Sataidon ju commantiren.

gür tie 2 nen ju orgonifirenten Dragonercompognien
(oter im gaff ter Slnnabme te« neuen eitgen. Steglements
Sntwurf« für bie »ermeftrte Wannfcftaft ter 6 ßompagnien)
werten ffd) baft junge Stecruten genug melten, ta bii
jegt immer feftr viele Slfpiranten jurüdgewiefen »erten

325 —
Nach dem Entwurf ist die Bevölkerung des Cantons

Bern zu 4000(10 Seelen berechnet, daher das doppelte
eidgenössische Contingent zu 4 von 100 — 16000 Mann.
Die Bevölkerung beträgt aber höchstens 375666 Menschen,

nnd also 4 von 166 ^ 15666Mann mit den Ueber«

zähligen zu 16 «/„ — 16566.
Oer jährliche regelmäßige Abgang in die

Landwehr beträgt bei sjähriger Dienstzeit 2662
Der Abgang durch Todesfälle, Auswanderung

tc. etwa 3°/, 495

Also der jährliche Gesammtabgang 2557 M.
Die jährliche Recrutenzahl beträgt 2166, höchstens

2266 Mann. Es ist also ein Deficit da von 357 Mann.
Wie soll erst bei starkem Verlust in Kriegszeiten der
Abgang ersetzt werden? —

Bei lOjähriger Dienstzeit dagegen beträgt der
regelmäßige Abgang von 17500 Mann, die wir bedürfen
um die Truppencorps stets auf überzähligem Fuß zu
haben 1750
Der Abgang durch Todesfälle, Auswanderung

:c. à 3 °/g 525

2275 M.
Selbst bei 10 jähriger Dienstzeit im Auszug

übersteigt der Abgang die gewöhnliche Recrutenzahl um 75,
was jedoch nicht in Betracht kommt, da die Infanterie-
Compagnien 20 Ueberzähll'ge haben, und 156 Mann
stark find. — Wir halten daher die 16 jährige Dienstzeit

im Auszug für zweckmäßiger als die 8jährige.

Eine wichtige Frage, die wir schon im Eingang
berührt haben, ist nun die: Wie soll der Entwurf, wenn
er den Beifall des großen Raths erhält und zum Gesetz
erhoben wird, ins Leben treten? — In gewöhnlichen

Zeiten könnte der Uebergang aus dem alten in das
neue Gesetz leicht und allmählig stattfinden: in den ver»
hängnißvolleu Zeiten aber, in denen wir leben, wo
Ereignisse auf Ereignisse folgen, ist die Aufgabe groß und
schwierig. Der Uebergang sollte rasch — dabei aber
äusserst vorsichtig ausgeführt werden. — Wir erlauben
uns über diesen wichtigen Punkt unsere bescheidenen
Ansichten folgendermaßen hier mitzutheilen.

Uebergangs-Gesetz.
Damit der Staat Bern bei jedem plötzlichen Aufgebot

sogleich sein doppeltes Contingent vollständig und
wohlausgerüstet stellen kann, so bleiben sämmtliche Corps
aller Waffengattungen des Auszugs und der Reserve bei
ihrem gegenwärtigen Bestand. Die sämmtliche Mannschaft

vom zurückgelegten 26. bis 36. Altersjahre wird
nach den Stammbezirken versammelt und controlirt.

I.Auszug. «.Infanterie. Aus der jüngsten
Mannschaft wird nun die doppelte Zahl des jährlichen
Recrutenbedarfs der 8 bisherigen Auszügerbataillone
ausgezogen, und sogleich in Instruction genommen. Nach
vollendeter Instruction werden diese sämmtlichen Recruten

den 8 AuSzügerbataillons zugetheilt. Durch diesen
Zuwachs erhalten diese 8 Bataillone eine solche Stärke, daß
sie die zwei ältesten Jahrgänge sogleich an die Landwehr
abgeben können.

b. Uebrige Waffen. Das gleiche Verfahren
findet bei den übrigen Waffen statt (mit der Ausnahme
für die Cavallerie im Fall der Annahme des neuen
eidgenössischen Entwurfs, daß keine Abgabe an eine Land»

wehr stattfindet, weil diese Waffe nur zum Auszug gehört).
Die erste und zweite Scharfschützen-Compagnie des 4ten
Kreises werden vereinigt und bilden die 4. Compagnie,
die 3. und 4. Compagnie dieses Kreises werden ebenfalls
«ereinigt und bilden die 8. Compagnie. Die Artillerie-
Compagnie der Stadt und die Pontonnier-Compagnie
«erden neu organifirt.

Sobald die bisherigen CorpS aller Waffengattungen
ihren completen Stand erreicht und die älteste nun
überzählige Mannschaft an die Landwehr abgegeben haben,
mird zur Organisation der 8 neuen Auszügerbataillone
geschritten. Diese finden wir bereits vollständig in den
8 bisherigen Landwehr-Marschbataillons, die ganz auS

junger Mannschaft bestehen und daher nichts an die Landmehr

abzugeben haben. Von diesen 8 Bataillons haben
bereits die ersten 3 eine Instruction passirt und bemiesen,

daß sie mit wenigen Ausnahmen zum Auszügerdienst
geeignet sind. — Nach der Instruction der Recruten für
die 8 ältern Bataillons werden die 5 übrigen
Marschbataillons nach einander zur Instruction gezogen, je zu
3 Compagnien, so daß immer die rüstigste Mannschaft
derselben zum Schützendienste ausgezogen, und auS der
übrigen Mannschaft nach den Stammbezirken 2 Centrum-
Compagnien gebildet werden können. Die 3 ersten
Marschbataillons, die die Instruction bereits passirt haben, werden

in ihren Kreisen zusammengezogen, nach ihren Stammbezirken

in 4 Compagnien gebildet und aus jeder derselben
eine halbe Schützencompagnie ausgezogen. Diese neu
gebildeten Schüßencompagnien werden für 8, Tage zur
Erlernung des Schützendienstes in Garnison gezogen.

Die ältesten Offiziere dieser 8 Marschbataillone werden

in die Reserve versetzt und dafür durch jüngere auS
der Reserve ersetzt. — Diese 8 Bataillone erhalten
einstweilen nur Einen Stabsoffizier per Bataillon, die aus
den gegenwärtigen brauchbaren und jüngern Stabsoffizieren

dieser Marschbataillone und der Reserve gewählt
werden. So wie allmählig eines dieser Bataillone in
eidgenössischen Dienst tritt, wird demselben ein zweiter
Stabsoffizier beigegeben, in so fern nemlich diese zweite
Stelle bei'm neuen eidgenössischen Réglemente nicht
wegfällt. Wir halten wenigstens diese zweite Stabsoffizier-
Stelle für überflüssig, da jeder Hauptmann im Nothfall
im Stande sein soll, ein Bataillon zu commandiren.

Für die 2 neu zu organisirenden Dragonercompagnien
(oder im Fall der Annahme des neuen eidgen. Reglement-
Entmurfs für die vermehrte Mannschaft der 6 Compagnien)
werden sich bald junge Recruten genug melden, da bis
jetzt immer sehr viele Aspiranten zurückgewiesen werden
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mußten, — Hingegen türfte, man Slnfang« um tie nötbige
Sfnjatjf »on Offijieren »erlegen fein, unt foflte taber
tfteilS unter ten antern SBaffen, tfteil« fonft einige tücft»

tige Wänner'ju finben trachten.

(Bewaffnung. 3» 3eu9bau8 fod ficft tie nötftige
Slnjaftl ©eweftre jur (Bewaffnung »on 8 (Bataillon« »or»
finben. Sonft aber ift e« bringenbe Stotbwentigfett,
ten nötbigen Stnfauf fchon jegt ju beforgen.

(8ef(eitung. SBt'rt tie Selbftbefleitung bti ber
neuen Organifation eingeführt, fo werben fid) allerbing«
manche Scftwiert'gfeiten jeigen. SBenn nt'cftt ein beftimmter
Sermt'n feftgefegt wirb, bi«- ju welchem ter neu etntre»
tettte Stecrute oter jegt tie ganje Waffe ficft befleiben

muß, fo wirt tiefe (Befleibitng nur böcftft langfam »or»
wärt« fcftreiten.* Daher feilte oueft ba« neue Kfeibung«»
Stcqlement, wie wir früfter fefton bemerft ftaben, fogfeid)
naeft Stnnoftmc be« Entmurf« fcftgefteflt werben. Da 8
(Bataillone unb tt'e jüngere Steferoe tie jetzige Uniform
noeft tragen, unt oußerbem ein beteutenter (Öerratft to
ift, ter ungeheure Summen gefoftet ftot, fo fint wir für
(Beibehaltung tiefer Uniform, bi« eine affgemeine eitge»
ttöffifefte eingeführt wirb.

II. Steferoe. a. Snfanterie. Sobalb tt'e 16
SSatatflone fte« Stufjitg« »cflftäntig organifirt fint, wirt
jur S3i(tung ter Santwebr gefeftritten. — Durcft ben
Uebertritt ber 2 älteften Sabrgönge bei Slu«jug« in tie
Santwebr werten tt'e 4 bisherigen Steferoebatatffene um
einen ganjen günftbeil »ermebrt, macfjfen alfo »on un»

gefäftr 3200 Wann auf 4000 Wann an. Diefe werten
nun noeft ten 8 Kreifen »ertbeift, je ju 500 Wann.
Sete« tiefer KreiSbataülone »irt »ieter in 2 Hälften
getbeilt, unt jete Hälfte liefert tie Stämme ju 4 ßen»

trum« unt 2 Stftügen»ßompagnien, fo täß ter Stamm
oter Kern einers,fo.Icften ßompagnie bei 40 Wann geübter
Steferoefoltoten enthält. Diefe neuen Sanbmeftrcompag»
nt'en werben nitn alle aut ber altern Sant»ebr»Wonn»
feftaft »om angetretenen 31. bi« jum jurüdgriegten 40.
Stlter«jabre bi« jur Stärfe »on 130 unt mehr Wann
ergänjt.

Slfle tt'Sponibeln Offijiere ter (Berner Snfanterie, tie
nieftt im SluSjug eingeteilt fint, »erten nun beftmögd'd)
auf tiefe 16 Santroebrbataiflene »ertbeüt; beSgteicben afle

ti«ponibe(n Stob«effijt'ere. (Bataillone, tt'e nod) feine

Stab«offijiere ftaben, werten turcft ten älteften Haupt»
mann te« Sataiflon« commantirt. Sämmtücfte Unter»
offijiere foflen au« ten 9?efer»iften unt tie febfenten
Offijiere au« tiefen. Unteroffijieren gewählt werten.

b. Uebrige SBaffengattungen. Sinter« »er»
hält e« ftd). mit ten übrigen SBaffengattungen, tte nt'cftt
au« ter Santwebr ergänjt werten fönnen, fontern au&
ter bisherigen Steferoe ju hüten fint.

1. Die 3teferoe.»5lrtillerie bat gegenwärtig 4
ßompagnien, tt'e je au« jwei Kreifen jufammengefegt. fint,
unt tt'e Stärfe »on ungefähr 70 Wann baben. — S.ete
tiefer 4 ßompagn.iert »irt. nun in jwei. Sbeile nad) tern,
Krei« getfteüt, unt jete tiefer neu gehüteten Stamm»

Santweftr»ßompagnien entftäft affo 35 Wann. Durd)
ten 3mt,ad)8 jweier 3aftrgänge ou« tem Stu«jug wirb
jete tiefer ßompagnien um 13 Wann »ermebrt unt atfo
nod) im 3*br ter Organifation auf 48 Wann gebracht.
3m fünften Saftre erhält tie ßompagnie turcft ten jäbr»
lieften 3l,wad?« »on 8 Wonn bie Stärfe »on 88 Wonn,
ter Slbgang in tiefen 5 3aftren beträgt tagegen nur 17
Wann, fo toß alfo tie ßompagnie tie SRormalftärfe

»on 71 Wonn erhält. (Wit geringen Wotiftcotionen
maeftt ficft bie Säcfte eben fo leieftt, wenn ter neue, eit»
genöfftfefte Sntwurf angenommen mirt, ter nid)t 8,
fontern nur 5 (4 SIrtifl., 1 'ßarf) ßompognien fortert;
bte größere Stärfe ter legtern ßompagnien maeftt tie
Wannfcftoft«jaftI wieter gleicft, nemltcft gegen 6. ftolb 100
tfjlann; e« ftanteft ficft alfo nur um eine antere Stcpar*
titton.) —

2. Die 9iefer»e»Scftarffcftügen, tt'e gegenroär»

tig beinafte nur auf tem Rapier ftguriren, fönnen tennoeft

fd)nefl auf tie 3aftl »on 8-Santwehrcompognicn gebraeftt

werben, (wooon ta« Steferoe» ßontt'ngent fce« neuen eit»

getiöffifeften Sntwurf« nur 2 »erlangt). Unter ter waf»

fenfäftigen Wannfcftaft »om 30. bi« 40. Stlteröjabre be»

fintet ficft eine fo große Rabl guter Scftügen, taß fo»

gleicft offe 8 ßompagnien oolljäblig gemaeftt »erten fön»

nen, ohne erft auf tt'e aut tem Stu«jug tretenten warten

ju muffen, ©erabe in biefem Stfter erhält ber Scftarf«
fcftüge bk Kflttbfütigfeit, bie tem Scftügen jum fiebern

Scftuß nötftig ift. Dober werten tiefe 8 Sontweftrcom»

pagnien ein »orjüglicbe« ßorp« werten. — Slu« ten
SBirtften, tte ou« guten ©rünben beinahe afle Scftügen

fint, fönnen für tt'e erfte Dtotft tt'e Unteroffijiere ge»

nommen merten.
3. Die gegenwärtige 3tefer»e»ßa»atlerie beftebt

ou« 2 ßompagnien unt fann, ta fie einer forgfättigen
Snftruction betarf, nur oömäbfig ouf 4 ßompagnien
gebracht merten. (3» gafl ter Slnnabme te« neuen

eitgen. Steglement »Sntwurf«, wo e«, wie befonnt, feine
Steferoe»ßa»oflerie meftr gibt, treten tiefe 2 ßompagnien
»ieter in ten SluSjug jurüd, unt bitten tie älteften,
»riefte entlaffen werben, fobott tt'e Stecruten»Srgänjnng
ta« ßorp« »oflftäntig gemaeftt hat).

4. Die SappeurScompagnien werten wie bie
Slrtiflerie oßmäftüg au« bem Stuöjug comptetirt. (Der
neue eibgen. Sntwurf fortert nur eine.)

5. Die Santweftr»^)ontonnier« werten erft naeft

einer längern Steifte »on Sabren organifirt werten fön»

nen, ta tt'e ^entonnter« te« SluSjug« felbft erft noeft ju
bitten, fint. (Der neue eitgen. Sntwurf »erfangt für tt'e
Steferoe oom Stant (Bern gor feine ^5ontonnierS.) Snteß
beftnteti fid) bei jeter Sontweftrcompagnte gute Scftifffeute,
tie im 5Rotftfoff woftl au«ftelfen werten.

Die 53ef(et'tung ter fömmtlicften Santweftr fann nur
aflmäftlig ftflttftnten, ta man tt'e Wannfcftaft, tt'e balt
aitt%btent. bat, nieftt noeft jur Selbftbefleitung jwütgen
fann.
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mußten.— Hingegen dürfte man Anfangs um die nöthige
Anzahl von Offizieren verlegen sein, und sollte daher
theils unter den andern Waffen, theils sonst einige tüchtige

Männer'zu finden trachten.
Bewaffnung. Im Zeughaus soll fich die nöthige

Anzahl Gewehre zur Bewaffnung von 8 Bataillons
vorfinden. Sonst aber ist es dringende Nothwendigkeit,
den nöthigen Ankauf schon jetzt zu besorgen.

Bekleidung. Wird die Selbstbekleidung bei der
neuen Organisation eingeführt, so werden fich allerdings
manche Schwierigkeiten zeigen. Wenn nicht ein bestimmter
Termin festgesetzt wird, bis zu welchem der neu eintretende

Recrute oder jetzt die ganze Masse fich bekleiden

muß, so wird diese Bekleidung nur höchst langsam
vorwärts schreiten." Daher sollte auch das neue Kleidungs-
Rcqlement, wie wir früher fchvn bemerkt haben, sogleich
nach Annahme des Entwurfs festgestellt werden. Da 8
Bataillone und die jüngere Reserve die jetzige Uniform
noch tragen, und außerdem ein bedeutender Vorrath da

ist, der ungeheure Summen gekostet hat, so find wir für
Beibehaltung dieser Uniform, bis eine allgemeine
eidgenössische eingeführt wird,

II. Reserve. «. Infanterie. Sobald die 16
Bataillone des Auszugs vollständig vrganifirt find, wird
zur Bildung der Landwehr geschritten. — Durch den
Uebertritt der 2 ältesten Jahrgange des Auszugs in die
Landwehr werden die 4 bisherigen Reservebataillvne um
einen ganzen Fünftheil vermehrt, wachsen also von
ungefähr 3266 Mann auf 4006 Mann an. Diese werden
nun nach den 8 Kreisen vertheilt, je zu 566 Mann.
Jedes dieser Kreisbataillone wird wieder in 2 Hälften
getheilt, und jede Hälfte liefert die Stämme zu 4
Centrum- und 2 Schützen-Compagnien, so däß der Stamm
oder Kern einer^solchen Compagnie bei 46 Mann geübter
Reservesoldaten enthält. Diese neuen Landwehrcompagnien

werden nun alle aus der ältern Landwehr-Mannschaft

vom angetretenen 31. bis zum zurückgelegten 40.
Altersjahre bis zur Stärke von 130 und mehr Mann
ergänzt.

Alle disponibel« Offiziere der Berner Infanterie, die
nicht im Auszug eingetheilt find, werden nun bestmöglich
auf diese 16 Landwehrbataillone vertheilt; desgleichen alle
disponibel« Stabsoffiziere. Bataillone, die noch keine

Stabsoffiziere haben, werden durch den ältesten Hauptmann

des Bataillons commandirt. Sämmtliche
Unteroffiziere sollen aus den Reservisten und die fehlenden
Offiziere aus diesen Unteroffizieren gewählt werden.

K. Uebrige Waffengattungen. Anders
verhält es fich. mit den übrigen Waffengattungen, die nicht
aus der Landwehr ergänzt werden können, sondern aus
der bisherigen Reserve zu bilden find.

1. Die Reserve-Artillerie hat gegenwärtig 4
Compagnien, die je aus zwei Kreisen zusammengesetzt sind,
und die Stärke von ungefähr 70 Mann haben. — Jede
dieser 4 Compagnien wird, nun in zwei, Theile nach dem.

Kreis getheilt, und jede dieser neu gebildeten Stàmm-

Landwehr - Compagnien enthält also 35 Mann. Durch
den Zuwachs zweier Jahrgänge aus dem Auszug wird
jede dieser Compagnien um 13 Mann vermehrt und also
noch im Jahr der Organisation auf 48 Mann gebracht.

Im fünften Jahre erhält die Compagnie durch den
jährlichen Zuwachs von 8 Mann die Stärke von 88 Mann,
der Abgang in diesen 5 Jahren beträgt dagegen nur 17
Mann, so daß also die Compagnie die Normqlstärke
von 71 Mann erhält. (Mit geringen Modifikationen
rnacht sich die Sache eben so leicht, wenn der neue,
eidgenössische Entwurf angenommen wird, der nicht 8, son.
dern nur 5 (4 Artill., 1 Park) Compagnien fordert;
d«'e größere Stärke der letztern Compagnien macht die

Mannschaftszahl wieder gleich, nemlich gegen 6. halb 100
Mann z es handelt fich alfo nur um eine andere
Repartition.) —

2. Die Reserve-Scharfschützen, die gegenwärtig

beinahe nur auf dem Papier figuriren, können dennoch

schnell auf die Zahl von 8.Landwehrcompagnicn gebracht

werden, (wovon das Reserve-Contingent des neuen
eidgenössischen Entwurfs nur 2 verlangt). Unter der
waffenfähigen Mannschaft vom 30. bis 40. Alterojahre
befindet fich eine so große Zahl guter Schützen, baß
sogleich alle 8 Compagnien vollzählig gemacht werden

können, ohne erst auf die aus dem Auszug tretenden warten

zu müssen. Gerade in diesem Alter erhält der Scharfschütze

die Kaltblütigkeit, die dem Schützen zum sichern

Schuß nöthig ist. Daher werden diese 8 Landwehrcvm-
pagnien ein vorzügliches Corps werden. — Aus den

Wirthen, die aus guten Gründen beinahe alle Schützen

sind, können für die erste Noth die Unteroffiziere
genommen werden.

3. Die gegenwärtige Reserve-Cavallerie besteht

aus 2 Compagnien und kann, da sie einer sorgfältigen
Instruction bedarf, nur allmählig auf 4 Compagnien
gebracht werden. (Im Fall der Annahme des neuen
eidgen. Reglement-Entwurfs, wo es, wie bekannt, keine

Reserve-Cavallerie mehr gibt, treten diese 2 Compagnien
wieder in den Auszug zurück, und bilden die ältesten,
welche entlassen werden, sobald die Recruten-Ergänznng
das Corps vollständig gemacht hat).

4. Die Sappeurscompagnien werden wie die

Artillerie allmählig aus dem Auszug completirt. (Der
neue eidgen. Entwurf fordert nur eine.)

5. Die Landwehr-Pontonniers werden erst nach

einer längern Reihe von Jahren organisirt werden

können, da die Pontonniers des Auszugs selbst erst noch zu
bilden, sind. (Der neue eidgen. Entwurf verlangt für die

Reserve vom Stand Bern gar keine Pontonniers.) Indeß
befinden fich bei jeder Landwehrcompagnie gute Schiffleute,
die im Nothfall wohl ausHelsen werden.

Die Bekleidung der sämmtlichen ?gndwehr kann nur
agmählig stattfinden da man die Mannschaft, die bald

ausgedient, hat, nicht noch zur Selbstbekleidung zwingen
kann.



SBenn eine neue Uniform eingefüftrt »erten foffte,
fo fönnte man tt'e Santweftr »Stufgebote au« ben Sßorrä»

tftett ber gegenwärtigen Uniform befleiten, bi« tiefe auf»
gebraucht fint, unt tann naeft unt naeft burd) bai ganje
Wilijfteer nur eine Uniform einführen.

* **
SBir glauben, taß »ermittelft tiefe« ftufen»eifen7

toeft rafeften Uebergang« au« ter atten Organifation in
bie neue aueft bei ten feftmierigen (Oerftältniffen ter ©e»

genmart to« SBerf begonnen merten fonn.
©egen pfögficfte ©efabr fteftt unfer hoppelte« ßon»

rt'ngent fcftfogfertig, unt bereit unb mutfttg, ©emalt mit
©ewalt abjutreiben.

3uerft »ermenbe man o(fo afle Kraft unb SInftrengung
auf bie feftnefle SJerboppetung unb ooflftänbige Sfu«rüftung
te« Stu«jug«, ter unfer erfte« Sreffen bilbet. Sobalt
tiefer jum Kampf ooflfommen gerüftet ift, fofl ter Sant»

wehr, tem Kerne unferer Strmee, afle Stufmerf»
famfeit gewitmet merten. Diefe Santweftr, tie bii jegt
nur »erlocht unt »erachtet wurte, wirt in ihrer neuen
©eftalt tem Spötter Slcfttung unt Sftrfurcftt einflößen.
Diefe (Geteranen werten om Sage ter Scftlacftt mit ter
eigentftümlicften ©ewalt iftre« ßftof« ten geint nieter»
werfen unt ten Sieg erringen, wenn aueft ta« erfte
Sreffen oom Kampf ermütet, entlieft meieften foflte. Slber

ju biefem Stege muffen fie »on mutftigen, entfeftfoffenen
unt geftfttdten güftrern geleitet werten.

Der Scftweijer, wenn er gut ongefüftrt wirt, ift ter
hefte, ter tapferfte Solbat, bei feftteeftter güftrung aber

ter jügeflofefte, unt nt'cftt einmal tann immer ter toll»
füftnfte. Darum fefteue man feine Koften, um gute güft»

rer ju bitten. Diefe Koften werben t'n ben Sagen ter
©efaftr^ ftuntertfättig wieter bejaftlt.

33om ßorporol bii jum Dt'»ifton«genera( hoben afle

unfre güftrer meftr Scftufe nötbig, nieftt um petantifefter
nrit enger, fontern um geregelter unt freier ju werten. —
Die 3riten fint oorüber, wo rohe ©emalt unt (Begriffe»

rung turcft plantofe« Stürjen t'n tt'e Steiften ter geinte
tt'e Scftfocftten entfeftiet. Die gefeftidte Sfu«füftrung eine«

geniofen unt eben fo überbaeftten Scftfacfttpfon«, bie turcft
bie Hingebung unt Sapferfeit ter Sruppen unterftügt ift,
bte Harmonie ter (Bewegungen affer Sruppencorp«, tt'e

Kunft, im reeftten Woment auf tem reeftten (punct (Bat»
terien aufjufoftren, ßa»afferie<ßborgen auf tie unbetedten
oter »om ßortätfeftenfeuer erfeftütterten (Bataillone ju
maeften, tie Steferoen in« ©efecftt ju jieften unt an ten
Orten ter Sntfcftet'titng ju »erwenten — furj tt'e Kunft
ter güftrung gewinnt jegt tie Scftlacftten unt entfefteitet
ten geftjug.

SBir muffen gübrer erftaften, tt'e iftren »idjttgen
Stellen gewoeftfen fint. Sin einjiger ßorporaf, ter auf
tem (Borpoften feiner fpfttcftt nt'cftt mit Umftcftt unt ®e*
fcftid nacftjufommen »et'ß, fann eine ganje Slrmee »er«
terben. Darum fefteue matt nicht tie Wüfte unt Slrbeit
einer beffern Snftruction für Slfle, »on oben bi« unten;
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barum febe man »or Slffem tarauf, taff efne fücfttrae
tfteoretifdje 3nftructton«fcftufe in« Seben trete. S« gilt
td »ob! Srnft, aber e« ift aueft ein heiliger imt febwerer
Srnft um tt'e grage: ob man ta« ftöeftfte ©ut te«
QSotf«, tie Unabbängigfett te« Sante« auf 3ufott unt
©lud bauen »tfl, oter ouf fribftbewußte, jur Weifter»
feftaft gelangte, eigene Kraft.

Ueberfidjt ber Sefyre wm 93orpoftent>fenfh

(Sortfetjung.)

III. Patrouillen. '

Die «Patrouillen fint fleine Slbtheilungen, »riefte über
ta« regelmäßige (öorpoftenriteau ftinauSgeften, um in
weiterer gerne ben geinb ju entbeden ober fonft Stach»

rieftten, j. SB. über Serroingegenftänbe, einjubolen. Da
unfre ffeinen ^Patrouillen jurüdgeworfen werben, wenn fie
auf größere feinblicbe Slbtheilungen flößen, fo werben
tie 9tacftrid)ten, wefefte tte ^Patrouillen bringen, häufig
nur oberflächlich fein, j. 93. taß ter geint ta oter tort
gefeben Worten fei, taß er gegen un« anrüde tc, obne
tie näftern Umftänte, tie Stärfe, tie SBaffengattungen,
tie Sintheilung ter feintficften Kräfte tc. ju geben. SBenn
ta« Serrain jetoeft günftig ift, unt wenn e« oon ten
(Patrouillen gut benugt »irt, fo fönnen fie aud) febr »t'd)»

tige Detail» 9?adjrid)ten über ten geint bringen. 3n
jetem gafl haben tie (Patrouillen ten großen Otugen,
tt'e (Rahe te« geinte« onjujet'gen, beoor tt'e Slbtftei«
(ungen te« regelmäßigen Dienfte« mit iftm jufammen
fommen. Diefe »erten fid) auf tiefe Stacbrtcbt jum
©efecftt »orbereiten, tt'e hintern Slbfbeidmgen werten
ficft ten »ortern mehr näftern, um bei ter Hant ju fein,
ten geint gfeid) oon Slnfang an fräftig ju empfangen.
SBeit alfo tt'e »otläufige Stochricftt »on ter Dtäfte te«
geinte« immer feftr münfcften«wertft ift, »t'rt e« gut fein,
ficft ter 'Patrouillen ot'elfacft ju bebienen. — Die ^3a»

trouiflen, »on tenen wir jegt fprecften, finb übrigen«
oon tenjenigen (ptänf(er»S(btbet'fungen unterfebieben, »efdje
bei'm Warfd) t'n beftt'mmter Sntfernung ben S3ormad)ten
»orau«geben, tt'e Seitenwadjten begleiten oter ten Wad)'
waeftten folgen. Diefe Slbtfteitungen beißen aud) (patront't»
fen, bleiben aber in beftt'mmter Sntfernung unb Slbbän»

gigfeit »on ben größern Slbtheilungen, wäbrenb tt'e (pa»

trouiflen, oon tenen ftt'er bie Stete ift, nieftt in fo feftem
(Berftättniß ju ten Stepfi« fteften.

Die regelmäßigen Stnortnungen te« (öorpoftentt'enfte«
ftaben neben ter (Seftimmung, Dtflcbridjt »om geinte ju
geben, eben fo febr tie SBefh'mmung, einen (Borbang »or
unfern größern Slbtheilungen jit bilten, tamt't wir ta«
©ro« unfrer Kräfte auf ^Juncten auftreten laffen fönnen,
wo e« ter geint ntcftt erwartet. Die Erfüllung biefer
(Betingung ift an ten 53efig beftt'mmter tyunete gebunten,
unt um tiefe ju beftaupten, werten tt'e Slbtheilungen
te« regelmäßigen SJorpoftenttenfte« ftäufig ©efeeftte ein»
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Wenn sine neue Uniform eingeführt werden sollte,
so könnte man die Landmehr-Aufgebote aus den Vorrä-
thett der gegenwärtigen Uniform bekleiden, bis diese
aufgebraucht sind, und dann nach und nach durch das ganze
Milizheer nur eine Uniform einführen.

Wir glauben, daß vermittelst dieses stufenweisen,
doch rafchen Uebergangs aus der alten Organisation in
die neue auch bei den schwierigen Verhältnissen der
Gegenwart das Werk begonnen werden kann.

Gegen plötzliche Gefahr steht unser doppeltes
Contingent schlagfertig, und ber«t und muthig, Gewalt mit
Gemalt abzutreiben.

Zuerst verwende man also alle Kraft und Anstrengung
auf die schnelle Verdoppelung und vollständige Ausrüstung
des Auszugs, der unser erstes Treffen bildet. Sobald
dieser zum Kampf vollkommen gerüstet ist, soll der
Landwehr, dem Kerne unserer Armee, alle Aufmerksamkeit

gewidmet werden. Diese Landwehr, die bis jetzt
nur verlacht und verachtet wurde, wird in ihrer neuen
Gestalt dem Spötter Achtung und Ehrfurcht einflößen.
Diese Veteranen werden am Tage der Schlacht mit der
eigenthümlichen Gewalt ihres Choks den Feind niederwerfen

und den Sieg erringen, wenn auch das erste

Treffen vom Kampf ermüdet, endlich weichen sollte. Aber
zu diesem Siege müssen sie von muthigen, entschlossenen

und geschickten Führern geleitet werden.
Der Schweizer, wenn er gut angeführt wird, ist der

beste, der tapferste Soldat, bei schlechter Führung aber
der zügelloseste, und nicht einmal dann immer der
tollkühnste. Darum scheue man keine Kosten, um gute Führer

zu bilden. Diese Kosten werden in den Tagen der
Gefahr^ hundertfältig wieder bezahlt.

Vom Corporal bis zum Divisionsgeneral haben alle
unsre Führer mehr Schule nöthig, nicht um pedantischer
nlid enger, sondern um geregelter und freier zu werden. —
Die Zeiten sind vorüber, wo rohe Gemalt und Begeisterung

durch planloses Stürzen in die Reihen der Feinde
die Schlachten entschied. Die geschickte Ausführung eines

genialen und eben so überdachten Schlachtplans, die durch
die Hingebung und Tapferkeit der Truppen unterstützt ist,
die Harmonie der Bewegungen aller Truppencorps, die

Kunst, im rechten Moment auf dem rechten Punct
Batterien aufzufahren, Cavallerie-Chargen auf die unbedeckten
oder vom CartZtschenfeuer erschütterten Bataillone zu
machen, die Reserven ins Gefecht zu ziehen und an den

Orten der Entscheidung zu verwenden — kurz die Kunst
der Führung gewinnt jetzt die Schlachten und entscheidet
den Feldzug.

Wir müssen Führer erhalten, die ihren wichtigen
Stellen gewachsen sind. Ein einziger Corporal, der auf
dem Vorposten seiner Pflicht nicht mit Umsicht und
Geschick nachzukommen weiß, kann eine ganze Armee
verderben. Darum scheue man nicht die Mühe und Arbeit
einer bessern Instruction für Alle, von oben bis unten;

Varum sehe man vor Allem darauf, daß eine tüchtig?
theoretifche Jnstructionsschule inS Leben trete. Es gilè
da wohl Ernst, aber es ist auch ein heiliger »nd schwerer
Ernst um die Frage: ob man das höchste Gut des

Volks, die Unabhängigkeit des Landes auf Zufall und
Glück bauen will, oder auf selbstbewußte, zur Meisterschaft

gelangte, eigene Kraft.

Uebersicht der Lehre vom Vorpostendienst.
(Fortsetzung.)

III. Patrouillen.
Die Patrouillen sind kleine Abtheilungen, welche über

das regelmäßige Vorpostenrideau hinausgehen, um in
weiterer Ferne den Feind zu entdecken oder sonst
Nachrichten, z. B. über Terraingegenstände, einzuholen. Da
unsre kleinen Patrouillen zurückgeworfen werden, wenn sie

auf größere feindliche Abtheilungen stoßen, so werden
die Nachrichten, welche die Patrouillen bringen, häusig
nur oberflächlich sein, z.B. daß der Feind da oder dort
gesehen worden sei, daß er gegen unö anrücke zc., ohne
die nähern Umstände, die Stärke, die Waffengattungen,
die Eintheilung der feindlichen Kräfte:c. zu geben. Wenn
das Terrain jedoch günstig ist, und wenn es von den

Patrouillen gut benutzt wird, so können sie auch sehr wichtige

Detail-Nachrichten über den Feind bringen. In
jedem Fall haben die Patrouillen den großen Nutzen,
die Nähe des Feindes anzuzeigen, bevor die Abtheilungen

des regelmäßigen Dienstes mit ihm zusammen
kommen. Diese werden sich auf diese Nachricht zum
Gefecht vorbereiten, die hintern Abtheilungen werden
sich den vordern mehr nähern, um bei der Hand zu sein,
den Feind gleich von Anfang an kräftig zu empfangen.
Weil also die vorläufige Nachricht von der Nähe des
FeindeS immer sehr wünschenswerrh ist, wird es gut sein,
sich der Patrouillen vielfach zu bedienen. — Die
Patrouillen, von denen wir jetzt sprechen, sind übrigens
von denjenigen Plänkler-Abtheilungen unterschieden, welche
bei'm Marsch in bestimmter Entfernung den Vorwachten
vorausgehen, die Seitenwachten begleiten vder den
Nachmachten folgen. Diese Abtheilungen heißen auch Patrouillen,

bleiben aber in bestimmter Entfernung und Abhängigkeit

von den größern Abtheilungen, während die
Patrouillen, von denen hier die Rede ist, nicht in so festem
Verhältniß zu den Replis stehen.

Die regelmäßigen Anordnungen des Vorpostendienstes
haben neben der Bestimmung, Nachricht vom Feinde zu
geben, eben so sehr die Bestimmung, einen Vorhang vor
unsern größern Abtheilungen zu bilden, damit wir das
Gros unsrer Kräfte auf Puncten auftreten lassen können,
wo es der Feind nicht erwartet. Die Erfüllung dieser
Bedingung ist an dey Besitz bestimmter Puncte gebunden,
und um diese zu behaupten, werden die Abtheilungen
deS regelmäßigen Vorpostendienstes häusig Gefechte ein-
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